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Ihre Referenzen 

Ansprechpartner 

Durchwahl 

Datum 

Betrifft 

Deutsche Telekom Technik  GmbH 

Philipp-Reis-Str. 7-9, 46485 Wesel 

  

 Deutsche Telekom Technik GmbH 
Hausanschrift Technik Niederlassung West, Karl-Lange-Str. 29, 44791 Bochum; 

 Besucheradresse: Philipp-Reis-Str. 7-9, 46485 Wesel 
Postanschrift Postfach 10 07 09, 44782 Bochum 
Telekontakte Telefon +49 234 51660-0,  Internet www.telekom.de 

Konto Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 24 858 668 
 IBAN: DE1759010066 0024858668, SWIFT-BIC: PBNKDEFF 

Aufsichtsrat Dr. Thomas Knoll (Vorsitzender) 
Geschäftsführung Dr. Bruno Jacobfeuerborn (Vorsitzender), Albert Matheis, Carsten Müller 

Handelsregister Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn 
 USt-IdNr. DE 814645262 

 

Stadt Emmerich
Der Bürgermeister
Geistmarkt 1
46446 Emmerich

61/2601 Rei vom 21.05.2014
PTI Duisburg, PBL3, Peter van Baal
+49 2821 580-112
04.07.2014
80. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Emmerich

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die 
Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte 
und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Die Belange 
der Telekom - z. B. das Eigentum der Telekom, die ungestörte Nutzung ihres Netzes 
sowie ihre Vermögensinteressen – sind betroffen.

Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin 
gewährleistet bleiben.

Für zukünftige Erweiterung des Telekommunikationsnetzes sind in allen 
Verkehrswegen geeignete und ausreichende Trassen für die Unterbringung der 
Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. i. A.
Stefan Schönell Andreas Schimke
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Stadt Emmerich FNP 80. Änderung "Neubau des Wasserwerkes, Helenenbusch"
bauleitplanungen 
An:
Andrea.Reinartz@stadt-emmerich.de
17.07.2014 08:27
Gesendet von:
"Krauthausen, Anne" 
Details anzeigen

Stadt Emmerich 
FNP 80. Änderung "Neubau des Wasserwerkes, Helenenbusch"
Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB und Mitteilung über die Durchführung der öffentlichen Auslegung 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Frau Reinartz, 

Im Rahmen des o. g. Verfahrens haben Sie uns beteiligt und um Stellungnahme gebeten.

Hinsichtlich der Belange der Gefahrenabwehr, der Hafensicherheit und der 
Kampfmittelbeseitigung (Dez. 22) ergeht folgende Stellungnahme:

� nicht berührt

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stellungnahme:

� Nicht berührt

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende Stellungnahme:

� Nicht berührt

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33) ergeht 
folgende Stellungnahme:

� Fehlanzeige

Hinsichtlich der Belange der Städtebauaufsicht, der Bau-, Wohnungs- und 
Denkmalangelegenheiten sowie – förderung (Dez. 35) ergeht folgende Stellungnahme:

� Fehlanzeige 

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) ergeht folgende 
Stellungnahme:

� die landschaftsrechtliche Zuständigkeit wird hier vom Kreis Kleve wahrgenommen, der z.Zt. 
prüft, inwiefern eine Befreiung von entgegenstehenden Vorgaben der hier relevanten 
Landschaftsschutzverordnung möglich ist.
Von hier aus dies bzgl. z.Zt. kein Handlungsbedarf

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende Stellungnahme:

� Nicht berührt

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht folgende Stellungnahme:

� Nicht berührt

Seite 1 von 2

17.07.2014file:///C:/Users/reinartz/AppData/Local/Temp/notes62EABD/~web9594.htm

fachb.5
Textfeld
Seite 13



Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende Stellungnahme:

� Die Planunterlagen reichten aus, um die Belange von Dezernat 54 –Wasserwirtschaft und 
anlagenbezogener Umweltschutz- zu prüfen. Von den Änderungen sind keine in der 
Zuständigkeit der Bezirksregierung Düsseldorf befindlichen Rohrfernleitungen betroffen. Auch die 
Sachgebiete Hochwasserschutz am Rhein und Wasserversorgung melden keine Bedenken 
gegen die Änderungen an. 

Das Sachgebiet Überschwemmungsgebiete/Hochwasserrisikomanagement hat folgende 
Hinweise, aber keine Bedenken:
Der Planungsbereich befindet sich derzeit in keinem nach § 76 WHG in Verbindung mit § 112 
LWG ordnungsbehördlich festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet, für 
das besondere Schutzvorschriften gelten (§ 78 WHG).
Das Plangebiet liegt in der Nähe des Rheins. Im Rahmen der Umsetzung der 
Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie wurde der Rhein als Gewässer mit signifikantem 
Hochwasserrisiko (Risikogebiet) bewertet.  Für die im  Rahmen des 
Hochwasserrisikomanagements ermittelten Risikogebiete wurden bis Ende 2013 auch 
Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten für verschiedene Hochwasserszenarien 
erstellt. Sie finden diese Karten auf der Flussgebiets-Internetseite des Landes Nordrhein-
Westfalen:
http://www.flussgebiete.nrw.de/index.php/HWRMRL/Gebietsansicht/TEZG_Rheingraben-Nord
Im Rahmen des Hochwasserrisikomanagements wurden unter anderem die geschützten Gebiete 
ermittelt, also die Gebiete, welche durch Hochwasserschutzanlagen wie z. B. Deiche geschützt 
werden. Das Plangebiet liegt im Bereich der geschützte Gebiete des Rheins. Wenn die 
vorhandenen Hochwasserschutzeinrichtungen versagen oder überströmt werden, ist in diesen 
Bereichen kein Schutz mehr vorhanden.
Sie finden die zugehörigen Informationen auch auf der Flussgebietes-Internetseite des Landes 
Nordrhein-Westfalen:
http://www.flussgebiete.nrw.de/img_auth.php/7/7c/2_Rhein_A00_gk_mw_B012.pdf
Im Rahmen des Hochwasserrisikomanagements werden auch seltene bzw. extreme 
Hochwasserereignisse betrachtet. Die Berechnung für ein solches Extremereignis ergibt, dass 
das betroffene Planungsgebiet bei einem solchen Extremereignis vom Rhein überflutet werden 
könnte.
Auch diese Karte finden Sie auf der Flussgebietsseite, wenn Sie den Kartenrahmen der Karten 
des Rheins anklicken und dann den link für „HQextrem“ auswählen:
http://www.flussgebiete.nrw.de/img_auth.php/4/41/2_Rhein_A00_gk_nw_B012.pdf

Sollten durch den Planentwurf die Aufgabenbereiche des Landschafts- und Naturschutzes, der 
Wasser- und Abfallwirtschaft und des Immissionsschutzes im Zuständigkeitsbereich der 
Abteilung 5 (Umwelt, Dez. 51 – 54)) der Bezirksregierung Düsseldorf nicht berührt sein, bitte ich 

Sie durch die zuständigen unteren Umweltbehörden o.g. Aufgabenbereiche prüfen und 
bewerten zu lassen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Anne Krauthausen
______________________

Bezirksregierung Düsseldorf
Dezernat 53 - Immissionsschutz
Cecilienallee 2
40474 Düsseldorf
Mail: Anne.Krauthausen@brd.nrw.de
Tel.: 0211 / 475 2250
Fax: 0221 / 475-2790
www.brd.nrw.de
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